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Die Liegenschaftsbewertung im
Zwangsversteigerungsverfahren
Der Verkehrswert als Ergebnis des Befundes und des Gutachtens zur Liegenschaftsbewertung
bildet die Basis des Ausrufungspreises einer Zwangsversteigerung. Der Ablauf der
Gutachtenserstattung im Exekutionsverfahren aus Sicht des Immobiliensachverständigen
wird im folgenden Beitrag im Überblick kurz dargestellt.

MARTIN M. ROTH

A. Auftrag des Gerichts und
Befundaufnahmetermin

Das Gericht beauftragt den allgemein beeideten und
gerichtlich zertifizierten Sachverständigen mit der
„Schätzung“ (= Liegenschaftsbewertung) der zur
Zwangsversteigerung vorgesehenen Liegenschaft(en)
und ersucht um Bekanntgabe eines Befundaufnah-
metermins durch den Sachverständigen an das Ge-
richt, um alle am Verfahren beteiligten Parteien zu
diesem Termin zu laden.

Dieser Befundaufnahmetermin ist vom Sachver-
ständigen so weit in der Zukunft anzusetzen, dass die
gerichtliche Zustellung zeitgerecht erfolgen kann (dh
üblicherweise vier bis sechs Wochen in der Zukunft).

Nach Festsetzung des Befundaufnahmetermins
erhält der Sachverständige − wie alle Beteiligten im
Verfahren − die Ladung vom Gericht zu diesem Ter-
min zugestellt. Weiter erhält er üblicherweise vom
Gericht auch die Erhebung zum Einheitswert der
Liegenschaft und zur Flächenwidmung sowie die Be-
kanntgabe der Höhe des bei Gericht für diesen Gut-
achtenauftrag aufliegenden Kostenvorschusses.

B. Erhebungen des Sachverständigen
vor dem Befundaufnahmetermin

Im Befund zur zu bewertenden Liegenschaft hat der
Sachverständige alle „für die Bewertung bedeutsa-
men Eigenschaften tatsächlicher oder rechtlicher
Art“ (§ 9 Abs 1 LBG)1) und „Rechte und Lasten“,
welche mit der zu bewertenden Sache verbunden
sind und „den Wert der Sache beeinflussen“ (§ 9
Abs 2 LBG), zu beschreiben.

Somit sind im Wesentlichen folgende Erhebun-
gen anzustellen:
& Grundbuchauszug samt wertrelevanten Urkun-

den zu zB Rechten und Lasten,
& Bauakt (Pläne, Bescheide etc),
& Flächenwidmungs- und Bebauungsbestimmungen,
& Erhebungen bei der Gemeinde bzw Müllabfuhr

oder Abwasserverbänden zu Zahlungsforderun-
gen/-rückständen von Abgaben mit am Grund-
stück haftender dinglicher Wirkung,

& bei Wohnungseigentums-Objekten: Nutzwert-
gutachten, Betriebskostenabrechnung, Stand der
Instandhaltungsrücklage, Aufstellung über Män-
gel und Schäden bzw sonstige Vorkommnisse
aus den Hausverwaltungsprotokollen zu Eigentü-
merversammlungen,

& Energieausweis,
& Förderungen,
& bei vermieteten Objekten: Mietverträge bzw

Mietzinslisten
& und alle sonstigen wertrelevanten zu erhebenden

Unterlagen und Informationen.

C. Befundaufnahme
Der Sachverständige führt die Befundaufnahme zum
geladenen Befundaufnahmetermin ohne Beisein ei-
nes Gerichtsorgans durch. Falls die Zugänglichkeit
der Liegenschaft nicht gewährt wird bzw die Liegen-
schaft versperrt ist, wird ein weiterer Befundaufnah-
metermin bekannt gegeben und dieser unter Beisein
eines Gerichtsvollziehers und eines Aufsperrdiensts
abgehalten, um die Zugänglichkeit zur Liegenschaft
zu erlangen.

Im Zuge der Befundaufnahme besichtigt der
Sachverständige mit bloßem Augenschein die Lie-
genschaft und stellt den Befund des Objekts, insb
den baulichen Zustand und die örtlichen Gegeben-
heiten fest. Im Falle, dass keine Vertreter der ver-
pflichteten Partei anwesend sind, ist eine Befragung
der Eigentümer zum Objekt und seinen Eigenheiten
und Gegebenheiten nicht möglich und kann der Be-
fund lediglich auf der erhobenen Aktenlage und dem
Augenschein beim Befundaufnahmetermin aufge-
baut werden. Der Stichtag der Bewertung ist jeweils
der Tag der Befundaufnahme. Im Zuge der Befun-
dung ist auch festzustellen, ob − für den Fall, dass
die Liegenschaft aus mehreren Grundstücken besteht
oder auch mehrere Einlagezahlen zu bewerten sind –
wirtschaftliche Einheiten von mehreren Grundstü-
cken oder Einlagezahlen vorliegen oder auch eine ge-
trennte Verwertung und somit auch eine getrennte
Bewertung von einzelnen Grundstücken oder Lie-
genschaftsteilen vorzunehmen ist.

In der Befundung des Objekts und der Lage beim
Lokalaugenschein sind auch allfällige Rechte und
Lasten und sonstige Umstände, die denWert der Lie-
genschaft beeinflussen können, zu beschreiben und
in der Wertermittlung zu berücksichtigen.
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1) Liegenschaftsbewertungsgesetz – LGB BGBl 1992/150.
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D. Befund und Gutachten
Unter „Befund“ versteht man die Feststellung und Be-
schreibung von Tatsachen im Zuge der Befundaufnah-
me und der Recherche zum Immobilienmarkt und zur
Immobilie selbst bzw zu sonstigen mit dem zu bewer-
tenden Objekt in Zusammenhang stehenden Dingen.

Das „Gutachten“ stellt dann die Ableitung des Ver-
kehrswerts, basierend auf dem Befund und unter An-
wendung von anerkannten wissenschaftlichen Metho-
den der Immobilienbewertung, somit die Schlussfolge-
rungen des Sachverständigen, dar (s dazu ausführlich
Roth in Rainer,Miet- und WohnR 1177 ff).

Das Ergebnis der Liegenschaftsbewertung ist der
Verkehrswert, welcher gem § 2 Abs 2 LBG als „der
Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicher-
weise im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt wer-
den kann“, definiert ist. Demzufolge ist es die Aufgabe
des Sachverständigen, den Verkehrswert als den Preis,
den die Immobilie am Markt zum Stichtag der Bewer-
tung erzielen kann, zu ermitteln. Hierfür ist die wesent-
liche Grundlage einerseits die Kenntnis des Immobi-
lienmarkts und andererseits die Kenntnis der Preisfin-
dungsüberlegungen der Marktteilnehmer.

Als Bewertungsmethoden sind alle dem Stand der
Wissenschaft entsprechenden Wertermittlungsverfah-
ren zulässig. Im Liegenschaftsbewertungsgesetz sind
beispielhaft die gängigsten Methoden, wie das Ver-
gleichswertverfahren (meist angewendet für unbebaute
Liegenschaften), das Sachwertverfahren (meist ange-
wendet für eigengenutzte Wohnimmobilien) und das
Ertragswertverfahren (meist angewendet für vermietete
Ertragsimmobilien, wie Bürohäuser, Einkaufszentren,
Mietwohnhäuser etc) angeführt und erläutert, welche
auch in den meisten Fällen verwendet werden. Für
die Ermittlung des Verkehrswerts von Spezialimmobi-
lien werden auch andere dem Stand der Wissenschaft
entsprechende anerkannte Methoden angewendet. In
allen Wertermittlungsverfahren werden die Preisme-
chanismen auf dem Immobilienmarkt simulationsartig
nachvollzogen, welche nach der Art der jeweiligen Im-
mobilie gewöhnlich im redlichen Geschäftsverkehr
preisbestimmend sind. Sowohl die Auswahl des Wert-
ermittlungsverfahrens als auch die Verfahrensgrund-
sätze samt den jeweiligen anzusetzenden wertbestim-
menden Parametern haben den jeweiligen Verhältnis-
sen am Immobilienmarkt zu entsprechen.

Im Falle des Vorliegens von wertrelevanten Rech-
ten und Lasten sind diese ebenfalls in der Bewertung
entsprechend zu berücksichtigen. Solche Rechte kön-
nen bspw Wegerechte, Fruchtgenussrechte, Wohn-
rechte, Dienstbarkeiten, Reallasten, öffentlich-recht-
liche Verpflichtungen usw sein.

Ziel eines fachgerechten und professionellen Im-
mobilienbewertungsgutachtens ist, die Befundung
des Objekts und das Gutachten samt der Ableitung
des Verkehrswerts in klarer und nachvollziehbarer
Art und Weise darzustellen, sodass eine Überprüfung
und Plausibilisierung des Werts für einen fachkundi-
gen Dritten möglich ist. Im Liegenschaftsbewer-
tungsgesetz § 9 LBG sind die allgemeinen Erforder-
nisse eines Gutachtens festgelegt. Darin ist festgehal-
ten, dass ein Bewertungsgutachten folgende Ele-
mente zu enthalten hat:

& Zweck des Gutachtens, Bewertungsstichtag, Tag
der Besichtigung und dabei anwesende Personen
sowie die verwendeten Unterlagen;

& Befund mit Beschreibung der Sache nach ihren
wertbestimmenden Merkmalen und ihren sonsti-
gen für die Bewertung bedeutsamen Eigenschaf-
ten tatsächlicher und rechtlicher Art;

& Bewertung und Darlegung des angewendeten
Wertermittlungsverfahrens und der Gründe für
seine Auswahl sowie der allenfalls angewendeten
Verfahrensverbindungen.

E. Besonderheiten zur Immobilien-
bewertung im Zwangsversteigerungs-
verfahren

Im Zwangsversteigerungsverfahren ist bei Abwesenheit
des Verpflichteten und somit Besichtigung einer Lie-
genschaft ohne eine Auskunftsperson seitens des Eigen-
tümers oftmals aufgrund von fehlenden Informationen
keine vollständige und lückenlose Befundung möglich.
Die mit derartigen Unzulänglichkeiten verbundenen
Risiken sind im Befund des Gutachtens darzustellen
und in der Wertermittlung zu berücksichtigen. Dies
können zB unzugängliche Liegenschaftsteile, wie bspw
mit Gerümpel verstellte Räume oder Bauteile, oder die
fehlende Möglichkeit einer Prüfung der Funktions-
tüchtigkeit zB der haustechnischen Anlagen sein.
Dementsprechende Hinweise sind ins Gutachten auf-
zunehmen, um demErwerber alle Risiken beimErwerb
im Zuge einer Zwangsversteigerung darzulegen. Somit
kommt im Zuge der Befundung und des schriftlichen
Befunds all jenen Ausführungen ein besonderes Augen-
merk zu, in denen auch beschrieben wird, welche Erhe-
bungen nicht durchgeführt werden konnten, welche
Auskünfte nicht eingeholt werden konnten und welche
Fragen und Risiken offengeblieben sind. Dementspre-
chend sind bei Vorliegen solcher unvollständiger Be-
fundlagen auch Risikoabschläge für damit in Zusam-
menhang stehende Wertminderungen in der Bewer-
tung vorzunehmen.

F. Übergabe des Gutachtens
an das Gericht

Der Sachverständige hat das fertige Gutachten übli-
cherweise sowohl einfach in gebundener Form als
auch als pdf-Datei dem Gericht elektronisch zu über-
mitteln. Weiters ist zu der im Internet bestehenden
Ediktsdatei ein eigener geschützter Zugang für
Liegenschaftsbewertungssachverständige eingerich-
tet, in dem sowohl das Langgutachten als auch ein
Kurzgutachten und weitere Unterlagen, wie Bilder,
Pläne und dergleichen, vom Sachverständigen hoch-
geladen werden und schließlich auch über diese In-
ternetplattform dem Gericht zu übergeben sind.
Diese Unterlagen werden dann vom Gericht in der
öffentlich zugänglichen Ediktsdatei, welche als Ver-
lautbarung alle Unterlagen und Gutachten beinhaltet
und dem interessierten Bieter über das Internet zu-
gänglich ist, bereitgestellt. Falls der Sachverständige
im Zuge der Gutachtenserstattung feststellt, dass
seine voraussichtliche Gebühr den bei Gericht vorlie-
genden Kostenvorschuss übersteigt, hat er entspre-

ZWANGS-
VERSTEIGERUNG

146 immolex 2015

S
C
H
W

E
R
P
U
N
K
T



ZWANGS-
VERSTEIGERUNG

immolex 2015 147

chend § 25 GebAG2) eine Gebührenwarnung an das
Gericht zu richten und die voraussichtliche Höhe der
Gebühr bekannt zu geben.

G. Verkehrswert vs Erlös im
Zwangsversteigerungsverfahren

Der Erlös im Zwangsversteigerungsverfahren und so-
mit das höchste Gebot und der letztendlich erzielte
Kaufpreis sind nicht gleichzusetzen mit dem Verkehrs-
wert, welcher als Ergebnis des Liegenschaftsbewer-
tungsgutachtens ausgewiesen wird. Der Verkehrswert
ist der Preis, der im redlichen Geschäftsverkehr erzielt
werden kann – dieser hat somit auch eine dem jeweili-
genObjekttypus entsprechendeVerwertungsdauer und
eine Publikation amMarkt als Grundlage und Voraus-
setzung. Bei einer Zwangsversteigerung handelt es sich
jedoch nicht um ein Verwertungsverfahren mit übli-
cher Verwertungsdauer, da zu diesem Tagsatzungster-
min der Zwangsversteigerung auch bei einem einzigen
Bieter ein Zuschlag (in diesem Fall zum Ausrufungs-
preis, welcher oft die Hälfte des Verkehrswerts beträgt)
möglich ist. Ein weiteres Kriterium, warum ein Erlös
aus einem Zwangsversteigerungsverfahren nicht mit ei-
nemVerkehrswert iS des Preises bei einer üblichen Ver-
wertung im redlichen Geschäftsverkehr gleichzusetzen

ist, ist dasWissen desMarkts um die Zwangslage, darü-
ber, dass der Verkäufer verkaufenmuss bzw dass verstei-
gert wird und somit in einem eingeschränkten kurzen
Zeitraum und dann an einem bestimmten Tag ein Ver-
kauf stattfindet, egal wie viele Bieter und wie viele
Marktinteressierte vorhanden sind.

SCHLUSSSTRICH

Befund und Gutachten des Sachverständigen für
Immobilienbewertung sollen dem Bieter in Zwangs-
versteigerungsverfahren Informationen und Risiken
zur Liegenschaft aufzeigen und neben einer Vor-
Ort-Besichtigung der Liegenschaft durch den Bieter
seine individuelle Preisfindung zum Gebot unter-
stützen. Der vom Sachverständigen ermittelte Ver-
kehrswert der Liegenschaft ist dabei nicht mit dem
zu erwartenden Erlös im Zwangsversteigerungsver-
fahren gleichzusetzen, da eine Zwangsversteigerung
keine Verwertung im redlichen Geschäftsverkehr
ist, weil das zeitliche Element einer der jeweiligen
Objektart angemessenen Vermarktungsdauer fehlt.

2) Gebührenanspruchsgesetz – GebAG BGBl 1975/136.
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